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-AUSZUG-  

 

Zwölftes Gesetz 
zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

und anderer Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes 
(Bürgergeld-Gesetz) 

Vom 16. Dezember 2022  
 
 
 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung 

des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsiche- 
rung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2160) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

(…)  

Artikel 5 

Änderung 

des 
Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch 

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, 
BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2160) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

(…)     

 

5. § 28a wird wie folgt gefasst: 

„§ 28a 

Fortschreibung der 
Regelbedarfsstufen 

(1) Für Jahre bis zur nächsten Neuermittlung 
nach § 28 werden die Regelbedarfsstufen jeweils 
zum 1. Januar nach den Absätzen 2 bis 5 fortge- 
schrieben. 

(2) Zum 1. Januar 2023 werden die Eurobe- 
träge der zum 1. Januar 2022 fortgeschriebenen 
Regelbedarfsstufen zuerst mit der sich nach Ab- 
satz 3 ergebenden Veränderungsrate fortge- 
schrieben (Basisfortschreibung) und das Ergebnis 
mit der sich nach Absatz 4 ergebenden Verände- 
rungsrate fortgeschrieben (ergänzende Fort- 
schreibung).  

 

 

 

 

 

Für nachfolgende Fortschreibungen ab dem Jahr 
2024 sind jeweils die nicht gerundeten Eurobeträge, 
die sich aus der Basisfortschreibung des Vorjahres 
nach Absatz 3 ergeben haben, erneut nach Absatz 
3 fortzuschreiben und die sich daraus ergebenden 
Eurobeträge mit der Veränderungsrate der 
ergänzenden Fortschreibung nach Absatz 4 
fortzuschreiben.  

(3) Die Veränderungsrate für die Basisfort- 
schreibung ergibt sich aus der bundesdurch- 
schnittlichen Entwicklung der Preise für regelbe- 
darfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der 
bundesdurchschnittlichen Entwicklung der Nettolöhne 
und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer nach der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Mischindex). 
Für die Ermittlung der jährlichen Veränderungsrate 
des Mischindexes wird die sich aus der Entwicklung 
der Preise aller regelbedarfsrelevanten Güter und 
Dienstleistungen ergebende Veränderungsrate mit 
einem An- teil von 70 Prozent und die sich aus der 
Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter je 
beschäftigten Arbeitnehmer ergebende 
Veränderungsrate mit einem Anteil von 30 Prozent 
berücksichtigt. Maßgeblich ist jeweils die 
Veränderungsrate, die sich aus der Veränderung in 
dem Zwölfmonatszeitraum, der mit dem 1. Juli des 
Vorvorjahres beginnt und mit dem 30. Juni des 
Vorjahres endet, gegenüber dem davorliegenden 
Zwölfmonatszeit- raum ergibt. 

(4) Maßgeblich für die Veränderungsrate der 
ergänzenden Fortschreibung der sich nach Absatz 3 
ergebenden nicht gerundeten Eurobeträge der 
Regelbedarfsstufen ist jeweils die bundes- 
durchschnittliche Entwicklung der Preise für re- 
gelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen in 
dem Dreimonatszeitraum vom 1. April bis zum 

30. Juni des Vorjahres gegenüber dem gleich 
abgegrenzten Dreimonatszeitraum des Vorvorjahres. 
§ 28 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) Ergeben sich aus der Fortschreibung nach 
den Absätzen 2 bis 4 für die Regelbedarfsstufen 
Eurobeträge, die niedriger als die im Vorjahr 
geltenden Eurobeträge sind, gelten die für das 
Vorjahr bestimmten Eurobeträge solange weiter, bis 
sich aus einer nachfolgenden Fortschreibung höhere 
Eurobeträge ergeben. 
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(6) Das Bundesministerium für Arbeit und So- 
ziales beauftragt das Statistische Bundesamt mit 
der Ermittlung der jährlichen Veränderungsrate 

1. für den Zeitraum nach Absatz 3 für 

a) die Preise aller regelbedarfsrelevanten Gü- 
ter und Dienstleistungen und 

b) die durchschnittliche Nettolohn- und -ge- 
haltssumme je durchschnittlich 
beschäftigten Arbeitnehmer, 

2. für den Zeitraum nach Absatz 4 für die Preise 
aller regelbedarfsrelevanten Güter und Dienst- 
leistungen.“  

(…)  
 

15. § 134 wird wie folgt gefasst: 

„§ 134 

Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 
zum 1. Januar 2023 

(1) Die Veränderungsrate für die Fortschrei- bung 
der Regelbedarfsstufen nach § 28a Absatz 3 zum 1. 
Januar 2023 beträgt 4,54 Prozent. Die Ver- 
änderungsrate für die Fortschreibung der Regel- 
bedarfsstufen nach § 28a Absatz 4 zum 1. Januar 
2023 beträgt 6,9 Prozent. Die Anlage zu § 28 ist zum 
1. Januar 2023 zu ergänzen. 

(2) Die Veränderungsrate für die Fortschrei- bung 
der Bedarfe nach § 34 Absatz 3 für das Jahr 2023 
beträgt 11,75 Prozent. Die Anlage zu § 34 ist zum 1. 
Januar 2023 zu ergänzen.“ 

(…) 

 

 

 

      17. Der Tabelle in der Anlage zu § 28 wird folgende Zeile angefügt: 
 

 
gültig ab 

Regelbe- 
darfsstufe 

1 

Regelbe- 
darfsstufe 

2 

Regelbe- 
darfsstufe 

3 

Regelbe- 
darfsstufe 

4 

Regelbe- 
darfsstufe 

5 

Regelbe- 
darfsstufe 

6 

„1. Januar 2023 502 451 402 420 348 318“. 

      18. Der Tabelle in der Anlage zu § 34 wird folgende Zeile angefügt: 
 

 
gültig im Kalenderjahr 

Teilbetrag für das im 
jeweiligen Kalenderjahr 

beginnende erste Schulhalbjahr 

Teilbetrag für das im 
jeweiligen Kalenderjahr 

beginnende zweite Schulhalbjahr 

„2023 116 58“. 

 
 

Artikel 13  

                     Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 4 am 1. Januar 2023 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c, Num- 
mer 3a, Nummer 5 Buchstabe c, Nummer 7 bis 11, 
14 bis 17, Nummer 18 Buchstabe b, Nummer 20, 22, 
28, 32 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Nummer 38 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und Nummer 44 
Buchstabe a, Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b, c und e, 

Nummer 4, 6 bis 9 und 12, Artikel 4 Nummer 3a, 4a 
und 7a, die Artikel 11 und 12 Absatz 1 Nummer 2, 
Absatz 2 bis 4 und 14 Nummer 1 Buchstabe a Doppel- 
buchstabe aa Dreifachbuchstabe ccc treten am 1. Juli 
2023 in Kraft. 

 
(3) Die Artikel 6 und 12 Absatz 23 Nummer 2 treten 

am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 

(4) Artikel 5 Nummer 12 tritt am 1. April 2024 in 
Kraft. 

 
 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

 
 

                Berlin, den 16. Dezember 2022 
 

Der Bundespräsident  
Steinmeier 

 
Der Bundeskanz le r   

Olaf  Scholz 
 

Der  Bundesminister  
für Arbe i t und Soziales  

Hube r tus Hei l   
  


